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Diplomprüfungsordnung für die Studienrichtung
"Wirtschaftspädagogik"

im integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
an der Universität-Gesamthochschule Paderborn

vom 12. November 2001

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 94 Absatz 1 des Gesetzes Uber die Hochschulendes Landes
Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) hat die Universität-
GesamthochschulePaderborn die folgende Prüfungsordnungerlassen *):

*) Anm.: In der Prüfungsordnung wird die Studienrichtung „Wirtschaftspädagogik" im integrierten
Studiengang Wirtschaftswissenschaften zur Vereinfachung bezeichnet als Studiengang
„ Wirtschaftspädagogik". Es handelt es sich dabei um einen Teilstudiengang im integrierten Studiengang
Wirtschaftswissenschaften.
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1. Allgemeines

§1
Zweck der Diplomprüfung, Ziele des Studiums

(1) Die Diplomprüfungbeendet die Berufsqualifizierungim integriertenStudiengang "Wirtschaftspädagogik".
Durch die Diplomprüfungsoll festgestelltwerden, ob die Kandidatinoder der Kandidat die für den Eintritt in die
Berufspraxisnotwendigen gründlichen Fachkenntnisseerworben hat, die fachlichen ZusammenhängeUberblickt
und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftlicheMethoden und Erkenntnisseanzuwenden.

(2) Das Studium soll den Studierendenunter Berücksichtigungder Anforderungen und Veränderungen in der
Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse,Fähigkeitenund Methoden so vermitteln, daß sie zu
wissenschaftlicherArbeit, zur kritischen Einordnungder wissenschaftlichenErkenntnisse und zu
verantwortlichemHandeln befähigt werden.

§2
Akademischer Grad

Ist die Diplomprüfungbestanden, verleiht der Fachbereich5 - Wirtschaftswissenschaftenim Studiengangs
"Wirtschaftspädagogik"den akademischenGrad Diplom-Handelslehrerinbzw. Diplom-Handelslehrer(Dipl.-
Hdl.)

§3
Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienordnung

(1) Die Regelstudienzeitbeträgt einschließlichder Diplomprüfung für den
Studiengang "Wirtschaftspädagogik"neun Semester.

(2) Die Regelstudienzeitumfaßt im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"ein Grundstudium von vier Semestern
und ein Hauptstudiumvon fünf Semestern.

(3) Das Studienvolumenbeträgt im Studiengang"Wirtschaftspädagogik" 144 Semesterwochenstunden.

Vom Studienvolumenentfallen 108 bzw. 36 Semesterwochenstundenauf Pflicht- bzw.
Wahlpflichtveranstaltungen.Der Anteil der Wahlpflichtveranstaltungenist dabei in aller Regel höher
anzusetzen, da die Veranstaltungen im Hauptstudiumzu einem großen Teil Wahlpflichtcharakterhaben: Gemäß
Anhang 2 kann aus dem Katalog der Fächer 1. bis 5. lt. Studienordnungaus einer größeren Zahl von
Lehrveranstaltungenausgewählt werden, als es der Mindestzahl von Pflichtstundenentspricht.

(4) Der Fachbereich 5 - Wirtschaftswissenschaftenerstellt auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung eine
studiengangbezogeneStudienordnung,Studienpläneund Veranstaltungskommentare.Sie geben insbesondere
Aufschluß Uber die Ziele der einzelnen Lehrveranstaltungen,die Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungenzu
den Fächern und StudienabschlUssen, die Zusammenfassungeinzelner Lehrveranstaltungenzu
Lehrveranstaltungsblöckensowie über die notwendigenVorkenntnisseund Inhalte der Prüfungsgebiete.
Änderungen im Katalog und in der Zuordnung bzw. Zusammenfassungvon Lehrveranstaltungengibt der
Prüfungsausschußrechtzeitig zu Beginn eines Studienjahresbekannt.

(5) In der Studienordnungsind die Studieninhalteso auszuwählenund zu begrenzen, daß das Studium in der
Regelstudienzeitabgeschlossenwerden kann. Dabei ist zu gewährleisten,daß die Studierenden im Rahmen
dieser Prüfungsordnungnach eigener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und
Wahlpflichtveranstaltungenin einem ausgeglichenenVerhältniszur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung
des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen,auch in anderen Studiengängen, stehen.
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§4
Zeitlicher Zusammenhang der Prüfungen, Punkteanrechnungssystem, Meldung und Meldefristen,

Prüfungsziele und Prüfungsleistungen

(1) Der Diplomprüfunggeht die Diplom-Vorprüfungvoraus. Die Diplom-Vorprüfungsoll in der Regel im
Studiengang"Wirtschaftspädagogik"vor Beginn des fünften Studiensemestersabgeschlossen sein. Die
Diplomprüfungsoll einschließlichder Diplomarbeitgrundsätzlich innerhalb der in § 3 Absatz 1 festgelegten
Regelstudienzeitabgeschlossensein.

(2) Die Prüfungen der Diplom-Vorprüfungund der Diplomprüfungwerden studienbegleitendund jeweils nach
dem Prinzip eines Punkteanrechnungssystemsabgelegt.

(3) Zu jeder einzelnen Prüfung in den Fächern der Diplom-Vorprüfungund in den Lehrveranstaltungenbzw.
Lehrveranstaltungsblöckender Fächer der Diplomprüfung ist eine gesonderte Meldung erforderlich. Die
Meldung erfolgt im Grundstudiumund im Hauptstudium in dem vorgesehenen Anmeldezeitraumvor dem
jeweils gewählten Prüfiingstermin.Die Meldung kann nur erfolgen, soweit die Zulassungsvoraussetzungen(§ 9
bzw. § 17) erfüllt sind. Die Meldung zu den Prüfungen soll mindestens sechs Wochen vor der jeweiligen
Prüfung beim Prüfungsausschußerfolgen. Melde- und Rücktrittsfristenwerden durch Aushang bekanntgegeben.
Die Regelungender Wiederholungsprüfungensind zu beachten (§ 14 Absatz 2 und § 18 Absatz 5). Mit der
Meldung zur ersten Prüfung der Diplom-Vorprüfungbzw. der Diplomprüfung ist ein schriftlicher Antrag auf
Zulassung zur Prüfung (§§9 und 17) beim Prüfungsausschußzu stellen.

(4) In den Prüfungen soll die Kandidatinoder der Kandidat nachweisen,daß sie oder er in begrenzter Zeit und
mit begrenzten Hilfsmittelnein Problem mit den geläufigen Methoden ihres oder seines Studiengangeserkennen
und Wege zu einer Lösung finden kann.

(5) Als Prüfungsleistungenwerden unterschieden:

a) SchriftlichePrüfungsleistungen

Hierzu zählen insbesondere Klausurarbeitensowie gleichwertigeschriftliche Arbeiten (z.B. Hausarbeit,
Projektbericht,Entwicklungvon Computersoftware,Entwicklungvon computer-basiertenTrainingskonzepten,
Entwicklungmultimedialer Präsentationenoder Analyse und Interpretationstatistischen Datenmaterials).Die
Dauer der Klausurarbeitenbeträgt im Rahmen der Diplom-Vorprüfungzwei Zeitstunden, im Rahmen der
Diplomprüfungpro Bonuspunktder zugehörigen Lehrveranstaltungeine halbe Zeitstunde. Die Höchstdauerder
Klausurarbeitenbeträgt im Rahmen der Diplomprüfungzwei Zeitstunden. Jede Klausurarbeitbzw. gleichwertige
schriftliche Arbeit soll von mindestens zwei Prüferinnenoder Prüfern im Sinne des § 6 Absatz 1 bewertet
werden. Hiervon kann nur aus wichtigen Gründen abgewichenwerden. Abweichungen sind beim
Prüfungsausschußaktenkundigzu machen. Sie können insbesonderebei unzumutbarerBelastung der
Prüferinnen und Prüfer im jeweiligen Prüfiingsterminund bei der für die Studierendenunzumutbaren
Verlängerungder zur Korrektur benötigten Zeit oder dadurch angezeigt sein, daß eine zweite Prüferin oder ein
zweiter Prüfer nicht zur Verfügung steht oder eine besondere Prüfungsform(z.B. automatische
Klausurauswertungmit Hilfe eines optischen Markierungslesers)eine Zweitkorrekturüberflüssig macht.
Abweichungen sind im Fall der letzten Wiederholungsmöglichkeiteiner Prüfung ausgeschlossen. Die Note der
Klausurarbeitergibt sich aus dem arithmetischenMittel der Einzelbewertungen.Eine Mitwirkung durch
wissenschaftlicheMitarbeiterinnenund Mitarbeiter ist zulässig. Die Bewertung der schriftlichen
Prüfungsleistungen ist den Studierendennach spätestens sechs Wochen - in der Regel durch Aushang beim
zuständigenPrüfungsamt - mitzuteilen.

b) Mündliche Prüfungsleistungen

Sie werden vor zwei Prüfenden oder einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen
Beisitzenden (§ 6 Absatz 1 Satz 7) als Gruppenprüfungenoder als Einzelprüfungenabgelegt. Hierbei wird jede
Kandidatin und jeder Kandidat in einer Lehrveranstaltungbzw. einem Lehrveranstaltungsblockgrundsätzlich
nur von einer bzw. einem Prüfenden geprüft. Vor der Festsetzungder Note gemäß § 13 Absatz 1 ist die bzw. der



andere Prüfende oder die bzw. der Beisitzende zu hören. MündlichePrüfungen dauern je Kandidatin und
Kandidat und je Lehrveranstaltung(2 SWS) mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. Die wesentlichen
Gegenstände und Ergebnisse einer mündlichenPrüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der
Prüfung ist der Kandidatinoder dem Kandidaten im Anschluß an die Prüfung bekanntzugeben. Studierende,die
sich in einem späteren Prüfungsterminder gleichen Prüfung unterziehenwollen, werden nach Maßgabe der
räumlichenVerhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, sofern nicht eine Kandidatin oder ein
Kandidat widerspricht.Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses.

c) Prüfungsleistungenim Rahmen von Seminaren (insbesondere im Rahmen des Hauptstudiums)

Sie werden durch die Abgabe eines schriftlichen Referates, den mündlichenSeminarvortrag und die
Verteidigungdes Referates - nach regelmäßiger,aktiver Teilnahme an den Seminarsitzungen - erbracht.

(6) Macht die Kandidatinoder der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß sie oder er wegen länger
andauernderoder ständiger körperlicher Behinderungnicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in
der vorgesehenenForm abzulegen, hat die oder der Vorsitzendedes Prüfungsausschussesder Kandidatin oder
dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.

(7) Der Prüfungsausschußgibt spätestens zu Semesterbeginn im Benehmen mit den Prüfenden für alle
Prüfungen bekannt, welche für alle Kandidatinnenund Kandidateneinheitliche Prüfungsleistungengemäß
Absatz 5 verbindlich vorgegeben sind und wie viele Bonuspunktezugeordnet werden. Diese Vorgaben umfassen
auch die Prüfungsleistungender Wiederholungsprüfungen.Die Bekanntmachungenerfolgen in der Regel in den
Veranstaltungskommentaren,bei Änderungenzu Beginn eines Semesters durch Aushang bei den Prüfenden. Aus
didaktischenGründen kann eine Prüfung aus mehreren Prüfungsleistungenbestehen. Kandidatinnen und
Kandidaten des Studiengangs "Wirtschaftspädagogik"können auf Antrag an den Prüfungsausschußverlangen,
daß für sie im Grundstudium (zum Beispiel für schulpraktischeStudien) Bonuspunkte für die Teilnahme an
Veranstaltungen(ohne Prüfung) erworben werden können und daß für sie im Hauptstudium in jedem Fach
gemäß § 19 mindestens eine mündliche Prüfung angeboten wird. Dem Antrag ist stattzugeben.

§5
Prüfungsausschuß

(1) Der Fachbereich 5 - Wirtschaftswissenschaftenbildet einen PrüfungsausschußWirtschaftswissenschaftenfür
die StudiengängeBetriebswirtschaftslehre,InternationalBusiness Studies, Wirtschaftspädagogik,B. A.
Economics,M. A. InternationalEconomics sowie für die StudienrichtungVolkswirtschaftslehre für

1. die Organisationder Prüfungen und die Überwachung ihrer Durchführung,
2. die Einhaltung der Prüfungsordnungund für die Beachtung der für die Durchführung der Prüfungen

beschlossenenVerfahrcnsrcgclungen,
3. EntscheidungenUber Widersprüchegegen in Prüfungsverfahrengetroffene Entscheidungen,
4. die Abfassung eines jährlichen Berichts an den Fachbereichüber die Entwicklung der Prüfungen und

Studienzeiten,
5. die weiteren durch diese Ordnung dem Prüfungsausschußausdrücklich zugewiesenen Aufgaben.

Darüber hinaus gibt der PrüfungsausschußAnregungenzur Reform der Prüfungsordnungund der
Studienordnungund legt die Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungsausschußkann
die Erledigungseiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzendeoder den Vorsitzenden übertragen; dies
gilt nicht für EntscheidungenUber Widersprücheund den Bericht an den Fachbereich. Die oder der Vorsitzende
berichtet dem PrüfungsausschußUber die von ihr oder ihm allein getroffenen Entscheidungen.

(2) Der Prüfungsausschußbesteht aus der oder dem Vorsitzenden,der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden
und fünf weiteren Mitgliedern. Auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe werden die oder der Vorsitzende, die oder
der stellvertretendeVorsitzende und zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnenund
Professoren, ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei
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Mitglieder aus der Gruppe der Studierendenvon den jeweiligen Vertreterinnenoder Vertretern im
Fachbereichsrat gewählt. Entsprechendwerden für die Mitgliederdes Prüfungsausschussesmit Ausnahmeder
oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretendenVorsitzendenVertreterinnenund Vertreter gewählt.
Die Amtszeit der Mitgliederaus der Gruppe der Professorinnenund Professoren beträgt drei Jahre, die Amtszeit
der wissenschaftlichenMitarbeiterinnenund Mitarbeiterdrei Jahre und der Studierendenein Jahr. Wiederwahl
ist zulässig.

(3) Der Prüfungsausschuß ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-und des Verwaltungsprozeßrechts.

(4) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzendenoder der oder dem
stellvertretendenVorsitzenden und zwei weiteren Professorinnenoder Professoren mindestensein weiteres
stimmberechtigtesMitglied anwesend ist. Bei Stimmengleichheitentscheidet die Stimme der oder des
Vorsitzenden. Die studentischen Mitgliederdes Prüfungsausschusseswirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen
Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung,Anerkennungoder Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen,der Festlegung von Prüfungsaufgabenund der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden,
nicht mit; dieses berührt nicht das Recht auf Mitberatung.

(5) Der Prüfungsausschußwird von der oder dem Vorsitzendeneinberufen. Die Einberufungmuß erfolgen,
wenn mindestens drei Mitglieder dieses verlangen.

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschussessind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses,ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die Prüfenden und die Beisitzendenunterliegen der Amtsverschwiegenheit.
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzendendes
Prüfungsausschusseszur Verschwiegenheitzu verpflichten.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusseshaben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen.

§6
Prüfende und Beisitzende

(1) Der Prüfungsausschußbestellt die Prüfenden und die Beisitzenden.Er kann die Bestellung der oder dem
VorsitzendenUbertragen, Sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichungerfordern, können zu Prüfenden
Professorinnenund Professoren, Privat- sowie Hochschuldozentinnenund Privat- sowie Hochschuldozenten,
habilitierte wissenschaftlicheMitarbeiterinnenund Mitarbeiter und habilitierte Assistentinnen und Assistenten
bestellt werden. PromoviertewissenschaftlicheMitarbeiterinnenund Mitarbeiter, die in dem die Prüfung
betreffenden Studienabschnitteine selbständige Lehrtätigkeit im entsprechendenFach ausgeübt haben, können
zu Prüfendenbestellt werden. Bei der Bestellung zum Prüfenden sollen Gegenstand und Umfang der
Lehrtätigkeitberücksichtigt werden. Zum Beisitzendendarf nur bestellt werden, wer die Diplomprüfungin
einem dem Fach entsprechenden Studiengangan einer wissenschaftlichenHochschule im Geltungsbereichdes
Hochschulrahmengesetzesoder eine vergleichbarePrüfung abgelegt hat.

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeitunabhängig.

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für die Diplomarbeitund - wenn mehrere Prüfende zur Auswahl
stehen - für die mündlichen Prüfungen Prüfende vorschlagen. Die Vorschlägeder Kandidatin oder des
Kandidaten sollen nach Möglichkeit Berücksichtigungfinden.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussessorgt dafür, daß der Kandidatinoder dem Kandidaten die
Namen der Prüfenden rechtzeitig, in der Regel vier, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen
Prüfung, bekanntgegeben werden. Die Bekanntmachungdurch Aushang ist ausreichend.
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§7
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere

Fachsemester

(1) Studienzeiten,Studienleistungenund Prtlfungsleistungenin demselben Studiengangan anderen
wissenschaftlichenHochschulen im Geltungsbereichdes Hochschulrahmengesetzeswerden ohne
Gleichwertigkeitsprüfungangerechnet. Dasselbe gilt für Diplom-Vorprüfungen.Soweit die Diplom-Vorprüfung
Fächer nicht enthält, die an der aufnehmendenHochschuleGegenstand der Diplom-Vorprüfung,nicht aber der
Diplomprüfungsind, ist eine Anrechnung mit Auflagen möglich.

(2) Studienzeiten,Studienleistungenund Prüfungsleistungen in anderen Studiengängenoder an anderen als
wissenschaftlichenHochschulen im Geltungsbereichdes Hochschulrahmengesetzeswerden angerechnet, soweit
die GleichwertigKeit festgestellt wird. Studienzeitensowie Studienleistungenund Prüfungsleistungen,die an
Hochschulenaußerhalb des Geltungsbereichsdes Hochschulrahmengesetzeserbracht wurden, werden auf
Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn
Studienzeiten,Studienleistungenund Prüfungsleistungenin Inhalt, Umfang und in den Anforderungen
denjenigen des entsprechenden Studiums an der aufnehmendenHochschule im wesentlichenentsprechen.Dabei
ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtungund Gesamtbewertung vorzunehmen.Für die
Gleichwertigkeitvon Studienzeiten,Studienleistungenund Prüfungsleistungenan ausländischen Hochschulen
sind die von der Kultusministerkonferenzund der Hochschulrektorenkonferenzgebilligten
Äquivalenzvereinbarungensowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaftenzu beachten. Im
übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeitdie Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört
werden,

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten,Studienleistungenund Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudienoder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit anderen Ländern und dem Bund
entwickeltenFernstudieneinheitengilt Absatz 2 entsprechend.

(4) EinschlägigeberufspraktischeTätigkeiten werden anerkannt.

(5) Leistungen,die mit einer erfolgreich abgeschlossenenAusbildungam OberstufenkollegBielefeld in dem
Wahlfach Ökonomie erbracht worden sind, werden als Studienleistungenauf das Grundstudium angerechnet,
soweit die Gleichwertigkeitnachgewiesenwird.

(6) Auf das Studium können auf Antrag auch gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungenangerechnet
werden, die an staatlichen oder staatlich anerkanntenBerufsakademienerbracht wurden. Studienbewerberinnen
und Studienbewerbern,die aufgrund einer Einstufungsprüfunggemäß § 67 HG berechtigt sind, das Studium in
einem höheren Fachsemesteraufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfungnachgewiesenen Kenntnisse
und Fähigkeitenauf Studien leistungen des Grundstudiums und auf Prüfungsleistungender Diplom-Vorprüfung
angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis Uber die Einstufungsprüfungsind für den Prüfungsausschuß
bindend.

(7) Zuständig für die Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 6 ist der Prüfungsausschuß.Vor Feststellungen
Uber die Gleichwertigkeitsind zuständige Fachvertreterinnenoder Fachvertreterzu hören.

(8) Werden Studienleistungenund Prüfungsleistungenangerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme
vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnungder Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren
Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen.Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.

(9) Bei Vorliegen der Voraussetzungender Absätze 1 bis 6 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die
Anrechnungvon Studienzeiten, Studienleistungenund Prüfungsleistungen,die im Geltungsbereich des
Hochschulrahmengesetzeserbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Studierenden haben die für die
AnrechnungerforderlichenUnterlagen vorzulegen.
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§8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzvorschriften

(1) Eine Prüfungsleistunggilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat
zu einem Prüfungsterminohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er innerhalb der Woche vor
dem jeweiligen Prüfungsterminoder nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt.
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistungnicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit
erbracht wird. Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich spätestens eine Woche vor dem jeweiligen
Prüfungsterminohne Angabe von Gründen von der Prüfung abmelden. Für Seminare, Projekte (§ 18 Absatz 5)
und in § 4 Absatz 5a) als "gleichwertigeschriftliche Arbeiten" bezeichnete Prüfungsleistungenwerden die
Abmeldefristenmit der Festlegungder Prüfungsbedingungengemäß § 4 Absatz 7 bekannt gegeben.

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt innerhalb der Woche vor dem jeweiligen Prüfungsterminoder
nach Prüfungsbeginngeltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschußunverzüglich, spätestens aber
fünf Werktage nach dem jeweiligen Prüfungsterminschriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten ist ein ärztliches Attest spätestens vom Tag der Prüfung
vorzulegen, das die Angaben enthält, die der Prüfungsausschußfür die Feststellung der Prüfungsunfähigkeit
benötigt. In begründeten Fällen kann ein Attest eines Amtsarztes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuß
die Gründe an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin
festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prtlfungsergebnissesind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistungdurch
Täuschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen,gilt die betreffende Prüfungsleistung
als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet und bei einer Prüfungsleistung im Hauptstudiumerhält die Kandidatin
oder der Kandidat entsprechendder Zahl der zu erwerbendenBonuspunkteebenso viele Maluspunkte. Die
Feststellungder Täuschung wird von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführendengetroffen und
aktenkundig gemacht. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stört, kann von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden in der Regel nach
Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistungausgeschlossenwerden; in diesem Fall gilt die betreffende
Prüfungsleistungals mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluß sind aktenkundigzu
machen. In schwerwiegendenFällen kann der Prüfungsausschußdie Kandidatin oder den Kandidaten von der
Erbringungweiterer Prüfungsleistungenausschließen.

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, daß Entscheidungennach Absatz
3 Satz 1 und 2 vom PrüfungsausschußUberprüft werden. Belastende Entscheidungendes Prüfungsausschusses
sind der Kandidatin oder dem Kandidatenunverzüglichschriftlich mitzuteilen,zu begründen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrungzu versehen. Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit
zum rechtlichen Gehör zu geben.

(5) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen,wie sie im jeweils gültigen Gesetz zum Schutze
der erwerbstätigen Mutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die
erforderlichenNachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristenunterbrechen jede Frist nach dieser
Prüfungsordnung;die Dauer des Mutterschutzeswird nicht in die Frist eingerechnet.

(6) Gleichfalls sind die Fristen des Erziehungsurlaubsnach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes über die
Gewährung von Erziehungsgeldund Erziehungsurlaub(BErzGG) auf Antrag zu berücksichtigen. Die Kandidatin
oder der Kandidat muß bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie oder er den
Erziehungsurlaubantreten will, dem Prüfungsausschußunter Beifügungder erforderlichenNachweise schriftlich
mitteilen, ftlr welchen Zeitraum oder ftlr welche Zeiträume sie oder er Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen
will. Der Prüfungsausschußhat zu prüfen, ob die gesetzlichenVoraussetzungenvorliegen, die bei einer
Arbeitnehmerinoder einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erziehungsurlaubnach dem BErzGG auslösen
würden; er teilt das Ergebnis sowie gegebenenfallsdie neu festgesetztenPrüfungsfristender Kandidatinoder
dem Kandidatenunverzüglich mit. Die Bearbeitungsfristeiner wissenschaftlichenHausarbeit kann nicht durch
den Erziehungsurlaubunterbrochen werden. Die gestellte Arbeit gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf des
Erziehungsurlaubserhält die Kandidatin oder der Kandidat ein neues Thema.
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II, Diplom-Vorprüfung

§9
Zulassung

(1) Zur Diplom-Vorprüfungkann nur zugelassen werden, wer

1. das Zeugnis der Hochschulreife(allgemeine oder einschlägige fachgebundeneHochschulreife), der
Fachhochschulreifeoder ein durch Rechtsvorschriftoder von der zuständigen staatlichen Stelle als
gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt und

2. an der Universität-GesamthochschulePaderborn für den Studiengang "Wirtschaftspädagogik"
eingeschrieben oder gemäß § 71 Absatz 2 HG als Zweithörer zugelassen ist.

Die in Satz 1 Nr. 1 genannten Voraussetzungenwerden im Fall des § 7 Absatz 6 durch entsprechende
Feststellungen im Zeugnis Uber die Anerkennungvon Studien- und Prüfungsleistungenbzw. Uber das Ergebnis
der Einstufungsprüfungganz oder teilweise ersetzt.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist schriftlich an die Vorsitzendeoder den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusseszu stellen. Mit dem Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfungerfolgt die Meldung
zur ersten Prüfung. Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfungoder eine

Diplomprüfung im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"oder einem anderen Studiengang nicht oder
endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich in einem anderen Prüfungsverfahrenbefindet.

(3) Ist es der Kandidatinoder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2 Satz 2 erforderliche Unterlage
in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschußgestatten, den Nachweis auf andere Art
zu führen.

§10
Zulassungsverfahren

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschußoder gemäß § 5 Absatz 1 Satz 3 dessen Vorsitzende
oder Vorsitzender. Die Zulassung wird durch Aushang beim Prüfungsamt bekannt gegeben.

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn

1. die in § 9 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-Vorprüfungoder die Diplomprüfung in dem Studiengang

"Wirtschaftspädagogik"oder in einem verwandten Studiengangan einer wissenschaftlichenHochschule im
Geltungsbereichdes Hochschulrahmengesetzesendgültig nicht bestanden hat, wobei im Fall des verwandten
Studiengangsdie Zulassungsablehnung im Rahmen der Diplom-Vorprüfungauf Prüfungen beschränkt ist,
die im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"zwingend vorgeschriebenwerden und als gleichwertig
anzusehen sind (verwandte Studiengänge sind insbesonderesolche, die bzw. wie sie im Fachbereich
Wirtschaftswissenschaftenoder unter Mitwirkung dieses Fachbereichs an der Universität Paderborn
angeboten werden und die einen erheblichen Anteil an Veranstaltungenbzw. Prüfungen mit dem
Studiengang Wirtschaftspädagogikgemeinsam haben) oder

4. die Kandidatinoder der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einem Prüfungsverfahren im
selben Studiengangbefindet oder

5. der Prüfungsanspruchverloren gegangen ist.



§11
Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung

(1) Durch die Diplom-Vorprüfungsoll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen,daß sie oder er das Ziel
des Grundstudiumserreicht hat und daß sie oder er sich insbesonderedie inhaltlichenGrundlagen seines
Studienganges,ein methodisches Instrumentariumund die systematischeOrientierungerworben hat, die
erforderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben.

(2) Die für den Studiengang "Wirtschaftspädagogik"qualifizierendeDiplom-Vorprüfungerstreckt sich auf
Prüfungsleistungen in den folgenden Fächern:

1. Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreA,
2. Grundzüge der BetriebswirtschaftslehreB,
3. Grundzüge der Wirtschaftsinformatik,
4. Grundzüge der VolkswirtschaftslehreA,
5. Grundzüge der VolkswirtschaftslehreB,
6. Grundzüge der RechtswissenschaftA,
7. Grundzüge der RechtswissenschaftB,
8. Statistik A,
9. Statistik B,
10. Mathematik A,
11. Mathematik B,
12. Wirtschaftsenglisch.
13. WirtschaftspädagogikA,
14. WirtschaftspädagogikB.

(3) Die Prüfungsleistungen in den Fächern des Absatzes 2 bestehen in der Regel aus Klausurarbeitenoder
gleichwertigenschriftlichen Arbeiten gemäß § 4 Absatz 5 a). An die Stelle von schriftlichen Prüfungsleistungen
können mündliche gemäß § 4 Absatz 5b) treten. § 4 Absatz 7 ist zu beachten.

(4) Gegenstandder Prüfungen sind die Stoffgebieteder den Fächern nach Maßgabe der Studienordnung
zugeordnetenbzw. zu Blöcken zusammengefaßtenLehrveranstaltungen.Die Prüfungen schließen sich zeitlich
unmittelbar an die ihnen zugeordneten Lehrveranstaltungenbzw. Lehrveranstaltungsblöckean. Umfang und
Anforderungender Prüfungen müssen unbeschadeteines Vorschlagsrechtsder Studierendendem Grundsatz
folgen, daß nur geprüft wird, was zuvor gelehrt wurde. Eine Obersicht Uber den Studienverlauf befindet sich im
Anhang 1.

(5) Prüfungsleistungender Diplom-Vorprüfungkönnen durch gleichwertige Leistungen im Rahmen einer
Einstufungsprüfunggemäß § 66 Absatz 1 HG ersetzt werden.

§12
Durchführung der Diplom-Vorprüfung

(1) Für jede Kandidatin und jeden Kandidaten,die bzw. der zur Diplom-Vorprüfungzugelassen ist, wird für die
Diplom-Vorprüfungein Bonuspunktekontogeführt. Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten kann die
Kandidatin bzw. der Kandidat jederzeit formlos in den Stand ihres bzw. seines Kontos Einblick nehmen.

(2) Für jede mit "ausreichend" (4,0) oder besser benotete Prüfungsleistung in den Fächern gemäß § 11 Absatz 2
erhält die Kandidatin oder der Kandidat Bonuspunkte,deren Anzahl rechtzeitig vor Beginn eines Studienjahres
im Benehmen mit den Prüfenden für jede Lehrveranstaltungbzw. jeden Lehrveranstaltungsblockeinheitlich und
verbindlich festgelegt wird. Die Anzahl der Bonuspunkte soll der Anzahl der Semesterwochenstundender
Lehrveranstaltungbzw. des Lehrveranstaltungsblocksentsprechen.

(3) Aus Prüfungsleistungen in den Fächern gemäß § 11 Absatz 2 können Bonuspunkte nur erworben werden,
wenn keine Bonuspunkte aus der gleichen Lehrveranstaltungbzw. dem gleichen Lehrveranstaltungsblockeines
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früheren Semesters oder aus einer dafür angerechneten Studien- oder Prüfungsleistungvorliegen. Der
Prüfungsausschußbestimmt im Zweifel, welche Lehrveranstaltungbzw. welcher Lehrveranstaltungsblockgleich
im Sinne von Satz 1 ist.

§13
Bewertung der PrUfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Noten für die einzelnen PrUfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. Für die
Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragendeLeistung;
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichenAnforderungen liegt;
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichenAnforderungenentspricht;
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungengenügt;
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr

genügt.

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung
Zwischenwertegebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens "ausreichend"(4,0) ist. Die Note errechnet sich aus
dem arithmetischenMittel der Noten der einzelnen PrUfungsleistungen oder ergibt sich bei nur einer
Prüfungsleistungdurch Zuordnung. Die Note lautet

bei einem Durchschnittbis 1,5
bei einem Durchschnitt über 1,5
bei einem Durchschnitt über 2,5
bei einem Durchschnitt Uber 3,5
bei einem Durchschnitt Uber 4,0

= sehr gut,
bis 2,5 = gut,
bis 3,5 = befriedigend,
bis 4,0 = ausreichend,

= nicht ausreichend.

(3) Die Diplom-Vorprüfungist bestanden, wenn sämtliche Prüfungsleistungengemäß § 11 Absatz 3 mindestens
mit der Note "ausreichend" (4,0) bewertet und damit sämtliche Bonuspunktegemäß § 12 Absätze 2 und 3
erworben wurden. Die Gesamtzahl der Bonuspunktefür den Studiengang "Wirtschaftspädagogik"ist Anhang 1
zu entnehmen.

(4) Die Gesamtnoteder Diplom-Vorprüfungerrechnet sich aus dem mit der jeweiligen Anzahl der Bonuspunkte
gewichteten arithmetischen Mittel der Noten. Die Gesamtnote einer bestandenen Diplom-Vorprüfung lautet

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,
bei einem DurchschnittUber 1,5 bis 2,5 = gut,
bei einem Durchschnitt Uber 2,5 bis 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnittüber 3,5 bis 4,0 = ausreichend.

(5) Bei der Bildung der Noten für die einzelnen Fächer und bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste
Dezimalstellehinter dem Komma berücksichtigt;alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§14
Wiederholung der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Diplom-Vorprüfungkann jeweils in den Prüfungen, in denen sie nicht bestanden ist oder als nicht
bestanden gilt, zweimal wiederholt werden. Fehlversuchederselben Prüfung desselben Studiengangs an anderen
Hochschulenbzw. in derselben Prüfung verwandter oder vergleichbarerStudiengänge dieser oder anderer
Hochschulensind anzurechnen. Die Wiederholungeiner bestandenen Prüfung ist nicht zulässig.
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(2) Prüfungen bzw. Wiederholungsprüfungenfindenjeweils innerhalb eines Prüfungszyklusmit bestimmten,
aufeinander folgenden PrUfungsterminen statt, der vom Fachbereichsratfestgelegt wird (im Grundstudiumdrei,
im Hauptstudiumzwei Prüfungstermine im Anschluß an die jeweilige Lehrveranstaltung).Wenn nach Abschluß
eines Prüfungszyklusnoch Wiederholungsmöglichkeitenbestehen, dann können diese im nächsten
Prüfungszyklusfür das betreffende Fach wahrgenommenwerden, ohne daß hierbei ein Anspruch auf die
gleichen Inhalte und Bedingungen wie im vorherigen Prüfungszyklusgegeben ist. Das gleiche gilt für die
Wahrnehmungvon Wiederholungsmöglichkeitenin einem späteren Prüfungszyklus.

(3) Die Diplom-Vorprüfunggilt endgültig als nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistungmit "nicht
ausreichend" (5,0) bewertet worden ist und nicht mehr wiederholt werden kann.

§15
Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife

Studierende,die die Fachhochschulreifebesitzen, erwerben nach Maßgabe der VerordnungUber den Erwerb der
fachgebundenenHochschulreife während des Studiums in integriertenStudiengängen vom 23. September 1981
(GV. NW. S. 596) in der jeweils geltenden Fassung die fachgebundeneHochschulreife, wenn sie nach dem
Grundstudiumden erfolgreichenAbschluß von Bruckenkursen in drei Fächern nachweisen und die Diplom-
Vorprüfungbestanden haben. In das Zeugnis Uber die bestandene Diplom-Vorprüfung ist ein entsprechender
Vermerk aufzunehmen.

§16
Zeugnis flir die Diplom-Vorprüfung

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfungwird innerhalb von sechs Wochen nach dem Erbringen der letzten
Prüfungsleistungein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Fachnoten, die Gesamtnote und eine Angabe darüber
enthält, ob sich die Kandidatin oder der Kandidat für den neunsemestrigenStudiengang "Wirtschaftspädagogik"
qualifiziert hat. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzendendes Prüfungsausschusseszu unterzeichnen.Als
Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben,an dem die letzte PrUfungsleistung erbracht worden ist. In den
Fällen des § 15 ist das Zeugnis erst nach Eintragung des Vermerks Uber den Erwerb der fachgebundenen
Hochschulreifeauszuhändigen.

(2) Ist die Diplom-Vorprüfungendgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, erteilt die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussesder Kandidatin oder dem Kandidatenhierüber einen schriftlichen
Bescheid.

(3) Der Bescheid Uber die nicht bestandene Diplom-Vorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrungzu
versehen.

(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplom-Vorprüfungnicht bestanden, wird ihr oder ihm auf Antrag
und gegen Vorlage der entsprechendenNachweise und - im Fall des endgültigenNichtbestehens - der
Exmatrikulationsbescheinigungeine schriftliche Bescheinigungausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungenund deren Noten sowie die zum Bestehen der Diplom-Vorprüfungnoch fehlenden
Prüfungsleistungenenthält und erkennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfungnicht bestanden ist.



III. Diplomprüfung

§17
Zulassung

(1) Zur Diplomprüfung im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"kann nur zugelassen werden, wer:

1. das Zeugnis der Hochschulreife(allgemeine Hochschulreifeoder einschlägige fachgebundene
Hochschulreife)oder ein durch Rechtsvorschriftoder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig
anerkanntes Zeugnis besitzt oder die Einstufungsprüfung(§ 7 Absatz 6) bestanden hat;

2. die Diplom-Vorprüfungoder eine gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 und 3 als gleichwertig angerechnete Prüfung
bestanden hat;

3. an der Universität-GesamthochschulePaderborn im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"eingeschrieben
oder gemäß § 71 Absatz 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist.

(2) Ist die Voraussetzunggemäß Absatz 1 Nr. 2 nicht erfüllt, kann eine vorläufige Zulassung zur Diplomprüfung
beantragt werden. Sie berechtigt zur Teilnahme an Diplomprüfungenzu Lehrveranstaltungengemäß § 18 im
Umfang von maximal 12 Bonuspunkten.Zur Auflösung der vorläufigenZulassung siehe § 18 Absatz 9.

(3) Die Zulassung zu einem Seminar wird empfohlen, wenn mindestens4 Bonuspunkte in dem entsprechenden
Fach erworben wurden und eine Zulassung zur Diplomprüfunggemäß Absatz 1 gegeben ist.

(4) Die Zulassung zur Diplomarbeit setzt voraus, daß mindestens 14 Bonuspunkte erworben wurden und eine
Zulassung zur Diplomprüfunggemäß Absatz 1 gegeben ist.

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß.Sie wird in der Regel durch Aushang bei den
jeweiligen Prüfenden bekannt gegeben. Im übrigen gelten §§ 9 und 10 entsprechend.

§18
Umfang, Art und Wiederholung der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfungbesteht aus veranstaltungsbezogenenPrüfungen in einzelnen Lehrveranstaltungenbzw.
in Lehrveranstaltungsblöckenin den Fächern, die in § 19 für den Studiengang „Wirtschafspädagogik" angeführt
werden, sowie aus der Diplomarbeit.

(2) Gegenstand der veranstaltungsbezogenenPrüfungen sind die Stoffgebiete der den Fächern nach Maßgabe der
Studienordnungmit den darauf bezogenen Studienplänenund Veranstaltungskommentarenzugeordneten
Lehrveranstaltungenbzw. Lehrveranstaltungsblöcke.Umfang und Anforderungen dieser Prüfungen müssen
unbeschadeteines Vorschlagsrechtsder Studierendendem Grundsatz folgen, daß nur geprüft wird, was zuvor
gelehrt wurde.

(3) Für jede zur Diplomprüfungzugelassene Kandidatinbzw. für jeden zur Diplomprüfungzugelassenen
Kandidaten werden ein Bonuspunktekontound ein Maluspunktekonto im Prüfungsamt geführt; die Bedingungen
für das Zusammenwirkender Bonus- und Maluspunkte sind in den §§ 23und 25 geregelt. Nach Abschluß der
Korrekturen der schriftlichen Arbeiten eines Prüfungsterminswird Auskunft Uber den Stand der erbrachten
Leistungen erteilt (in der Regel durch Aushang bei den Prüfenden). Im Rahmen der organisatorischen
Möglichkeitenkann die Kandidatin bzw. der Kandidat jederzeit formlos in den Stand ihrer bzw. seiner Konten
Einblick nehmen.

(4) Aus veranstaltungsbezogenenPrüfungen können Bonuspunkte für die Fächer des Studiengangs
"Wirtschaftspädagogik"nur erworben werden, wenn

1. die Lehrveranstaltungbzw. der Lehrveranstaltungsblockdem Hauptstudium angehört,
2. die Lehrveranstaltungbzw. der Lehrveranstaltungsblockmindestenszwei Semesterwochenstundenumfaßt,
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3. die Lehrveranstaltungbzw. der Lehrveranstaltungsblockdurch eine benotete Prüfungsleistunggemäß § 4
Absatz 5 und 7 abgeschlossenwird und keine Bonuspunkte aus der gleichen Lehrveranstaltungbzw. aus
dem gleichen Lehrveranstaltungsblockeines früheren Semesters oder aus einer dafilr angerechneten
Studien- oder Prüfungsleistungvorliegen. Der Prüfungsausschußbestimmt im Zweifelsfall, welche
Lehrveranstaltungenbzw. Lehrveranstaltungsblöckeals gleich anzusehen sind.

Bei Wahlmöglichkeitenzwischen einzelnen Fächern (Spezielle Betriebswirtschaftslehren,Wahlpflichtfächer)
können im Hauptstudium im Sinne der Regelstudienzeitbei Neigungswechseleinmalig bis zu vier Bonus- bzw.
Maluspunkten fllr ein Fach ausgebucht werden (Antesten und Abwahl eines Faches). Die betreffenden Fächer
mit Wahlmöglichkeitensind in § 19 angeführt.

(5) Zu jeder Lehrveranstaltungbzw. zu jedem Lehrveranstaltungsblockdes Hauptstudiums, in der bzw. in dem
Bonuspunkte erworben werden können, werden semesterbegleitendeine Prüfung (erste Prüfung) und eine
Wiederholungsprüfungangeboten. Die Prüfung und die ihr fest zugeordnete Wiederholungsmöglichkeitim
Anschluß an die jeweilige Lehrveranstaltungbzw. den jeweiligen Lehrveranstaltungsblockbilden einen
Prüfungszyklus,der vom Fachbereichsrat festgelegt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Seminare und
Projekte, die jeweils mit anderen Themen neu angesetzt werden. Zur Teilnahme an einer
veranstaltungsbezogenenPrüfung ist eine gesonderte schriftliche Meldung gemäß § 4 Absatz 3 erforderlich. Für
Wiederholungsprüfungenist § 14 Absatz 2 zu beachten. Wer in der ersten Prüfung eine Note "ausreichend"(4,0)
oder besser erzielt hat, kann an der Wiederholungsprüfungnicht teilnehmen, sofern nicht ein Freiversuch gemäß
§ 27 Absatz 2 geltend gemacht wird.

(6) Wer in der ersten Prüfung oder in der Wiederholungsprüfungeine Note "ausreichend" (4,0) oder besser
erzielt hat, erhält Bonuspunkte, soweit die Regelungen des § 23 dies zulassen. Die Anzahl der Bonuspunkte
entspricht den Semesterwochenstundender jeweiligen Lehrveranstaltung(Vorlesung, Vorlesung/Übung,Übung,
Projekt oder Seminar); die Anzahl beträgt in einer Lehrveranstaltungbzw. einem Lehrveranstaltungsblock
jedoch nicht mehr als 4 Bonuspunkte. Die Anzahl der veranstaltungsbezogenenBonuspunkte und der
zusätzlichenBonuspunkte für Seminarleistungen(zur Verdoppelungdes Notengewichts) sowie der Bonuspunkte
für die Abschlußarbeitsind der Übersicht und der Punktetabelle in Anhang 2 zu entnehmen.

(7) Wer in der ersten Prüfung oder in der Wiederholungsprüfungdie Note "nicht ausreichend" erzielt und keinen
Freiversuch gemäß § 27 Absatz 1 geltend macht oder wer einer Prüfung ohne Abmeldung gemäß § 8 Absätze 1
oder 2 fernbleibt, erhält Maluspunkte. Die Anzahl der Maluspunkteentspricht der Hälfte der Bonuspunkte, die in
der entsprechendenLehrveranstaltungbzw. dem entsprechendenLehrveranstaltungsblockzu erzielen sind. Für
eine Seminarleistung,die mit der Note "nicht ausreichend"bewertet wurde, werden Maluspunkte nur in Höhe
der zwei Bonuspunkte für die Semesterwochenstunden(ohne die in § 23 Absatz 3 Satz 2 angeführten
zusätzlichenBonuspunkte) angerechnet. Für ein Projekt, das mit der Note "nicht ausreichend" bewertet wurde,
werden Maluspunkte in Höhe der Semesterwochenstundendes Projekts angerechnet.Nach der Zuteilung von
Maluspunkten ist für weitere Prüfungen eine erneute Meldung gemäß § 4 Absatz 3 erforderlich.

(8) Die Zählung der Bonuspunktegeht der Zählung der Maluspunktevoraus. Maluspunktezählen nur dann,
wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat nach einer Prüfung unter Berücksichtigungder Höchstpunktschranken
von § 23 Absatz 1 die Gesamtzahl der für die jeweilige Abschlußprüfunggemäß § 25 Absatz 1 vorgegebenen
Bonuspunkte für Lehrveranstaltungennoch nicht erreicht oder die Beschränkungenvon § 23 noch nicht erfüllt
hat.

(9) Bonuspunkteund Maluspunktekönnen in veranstaltungsbezogenenPrüflingen bereits vor Abschluß der
Diplom-Vorprüfungerworben werden, wenn eine vorläufige Zulassung gemäß § 17 Absatz 2 vorliegt. In diesem
Fall eröffnet das Prüfungsamt ein vorläufiges Bonuspunktekontound ein vorläufiges Maluspunktekonto,deren
Stand bei der Zulassung zur Diplomprüfung gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 auf die nach Absatz 3 einzurichtenden
Konten übertragen wird. Aus dem vorläufigen Bonuspunktekontowerden die Bonuspunkte nach Maßgabe von §
23 übertragen; Maluspunkte werden vollständig Ubertragen.
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§19
Prüfungen im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"

(1) Die Diplomprüfungerstreckt sich im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"auf veranstaltungsbezogene
Prüfungsleistungen in den folgenden drei Pflichtfächern und in zwei Wahlpflichtfächernbzw, einem
Wahlpflichtfachgemäß Absatz 3.

(2) Pflichtfächer:

1. Wirtschaftspädagogik,
2. AllgemeineBetriebswirtschaftslehre,
3. AllgemeineVolkswirtschaftslehre.

(3) Wahlpflichtfächer:

a) Als Wahlpflichtfächer im Rahmen der Speziellen Wirtschaftslehrekönnen
zwei der folgenden Fächer nach freier Wahl kombiniert werden:

1. Produktionswirtschaft/Industrie,
2. Finanzwirtschaft/Bankbetriebslehre,
3. Absatz und Marketing,
4. Organisationund BUrokommunikation,
5. BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre,
6. Unternchmensrechnung.

b) Als Wahlpflichtfachanstelle einer Speziellen Wirtschaftslehregemäß Absatz 3 Buchstabe a) kann eines der
in § 20 genannten Wahlpflichtfächergewählt werden.

c) Als Wahlpflichtfachanstelle von zwei Wahlpflichtfächerngemäß Absatz 3 Buchstaben a) oder b) kann das
Fach Wirtschaftsinformatikgewählt werden (mit entsprechendem Stundenvolumen).

(4) Die Durchführungder Prüfungen regelt sich gemäß §§ 4 und 18. Eine Obersicht der mindestens zu
erbringenden Prüfungsleistungenje Fach und die Punktetabelle finden sich in Anhang 2.

§20
Wahlpflichtfächer

(1) Wahlpflichtfächergemäß § 19 Absatz 3 Buchstabe b) sind die Fächer aus Anhang 3 dieser
Diplomprüfungsordnung.

(2) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusseskann als Wahlpflichtfachein anderes als im Katalog der
Wahlpflichtfächergemäß Absatz 1 genanntes, an der Universität-GesamthochschulePaderborn durch in
Forschung und Lehre tätige Professorinnen und Professoren vertretenes Fach gewählt werden, das in einem
sinnvollen Zusammenhang mit dem Studiengang"Wirtschaftspädagogik"steht.

§21
Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit,die zeigen soll, daß die Kandidatinoder der Kandidat in der Lage
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fach ihres oder seines Studiengangs selbständig
nach wissenschaftlichenMethoden zu bearbeiten (Absatz 7 ist zu beachten). Die Diplomarbeit kann auch in
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistungzu bewertende Beitrag der bzw. des
Einzelnen aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer objektiver Kriterien, die eine



16

eindeutige Abgrenzungermöglichen, deutlich unterscheidbarund bewertbar ist und die Anforderungennach Satz
I erfüllt.

(2) Diplomarbeitenkönnen von in Forschungund Lehre tätigen Professorinnen und Professoren, Privat- sowie
Hochschuldozentinnenund Privat- sowie Hochschuldozenten,habilitierten wissenschaftlichenMitarbeiterinnen
und Mitarbeitern und habilitierten Assistentinnenund Assistenten der am Studiengang "Wirtschaftspädagogik"
beteiligten Fachbereiche ausgegeben, betreut und bewertet werden. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung
außerhalb der Hochschuledurchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder des Vorsitzendendes
Prüfungsausschusses.Die Ausgabe des Themas erfolgt Uber die Vorsitzendeoder den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses.Dabei wird gegebenenfallszusätzlich festgestellt, ob es sich um ein empirisches oder
experimentellesThema handelt (Absatz 5 Satz 2). Die bzw. der mit der Betreuung beauftragte Prüfende macht
eine diesbezügliche Vorgabe. Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, filr das Thema der
DiplomarbeitVorschlägezu unterbreiten.

(3) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzendedes Prüfungsausschussesdafür, daß eine Kandidatin oder ein
Kandidat rechtzeitig ein Thema für die Diplomarbeiterhält.

(4) Die Zulassung zur Diplomarbeit ist in § 17 Absatz 4 geregelt. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundigzu
machen.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeitbeträgt im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"vier Monate. Bei
einem empirischen oder experimentellenThema erhöht sich die Bearbeitungszeitum zwei Monate. Thema und
Aufgabenstellungmüssen so beschaffen sein, daß die Diplomarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist
abgeschlossenwerden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der
Bearbeitungszeitzurückgegeben werden. Ausnahmsweisekann der Prüfungsausschuß im Einzelfall auf
begründeten Antrag die Bearbeitungszeitum bis zu vier Wochen, bei einem empirischen oder experimentellen
Thema bis zu sechs Wochen, verlängern, wenn die oder der nach Absatz 2 zuständige Betreuende dieses
befürwortet.

(6) Bei der Abgabe der Diplomarbeithat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, daß sie ihre
oder er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichnetenAnteil der
Arbeit - selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenenQuellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate
kenntlich gemacht hat. Der Umfang der viermonatigenDiplomarbeitsoll in der Regel 60 Seiten nicht
überschreiten.Über Ausnahmen von dieser Regel entscheidet die oder der mit der Betreuung beauftragte
Prüfende.

(7) Sofern die Diplomarbeit im Prüfungsfach „Wirtschaftspädagogik"angefertigt wird, muß der Bezug zu den
Wirtschaftswissenschaftenerkennbar sein.

(8) Die Diplomarbeitdarf nicht, auch nicht auszugsweise, für eine andere Prüfung angefertigt worden sein.

§22
Annahme, Bewertung und Wiederholung der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzendendes Prüfungsausschussesabzuliefern. Der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der
Einlieferung bei der Post (Poststempel) maßgebend.Wird die Diplomarbeitnicht fristgemäß abgeliefert,gilt sie
gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.

(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu bewerten. Zu den Prüfenden soll
insbesonderezählen, wer die Arbeit ausgegeben hat. Die bzw. der zweite Prüfende wird von der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschussesbestimmt; die Kandidatin oder der Kandidat hat ein Vorschlagsrecht.Die
Note der Diplomarbeit ergibt sich aus dem arithmetischenMittel der beiden Bewertungen. Von der
Begutachtungder Diplomarbeit durch eine zweite Prüfende bzw. einen zweiten Prüfenden kann nur aus
zwingenden Gründen abgesehen werden. Die Zweitbegutachtung ist aber unabdingbar, wenn die Erstgutachterin
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oder der Erstgutachterdie Diplomarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet hat. Differieren die Bewertungender
Erst- und Zweitbegutachtungum den Wert 2,0 oder um einen größeren Wert, so ist von der bzw. dem
Vorsitzendendes Prüfungsausschusseseine Drittbegutachtungherbeizufuhren. Die Note der Diplomarbeitergibt
sich dann aus dem arithmetischen Mittel der drei Bewertungen. Die Bewertung ist den Studierenden jeweils
spätestens acht Wochen nach Abgabe mitzuteilen.

(3) Die Diplomarbeit kann nur einmal wiederholtwerden. Bei der Wiederholung der Diplomarbeit ist eine
Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in § 21 Absatz 5 genannten Frist jedoch nur zulässig, wenn von
der Rückgabemöglichkeitbeim ersten Versuch kein Gebrauch gemacht wurde.

§23
Anerkennung und Beschränkungen von Bonuspunkten

(1) Beim Erwerb von Bonuspunkten im Rahmen der studienbegleitendenDiplomprüfunggelten unbeschadetder
Regelungen in § 18 Absatz 4 Satz 3 und der Übergangsbestimmungen(§ 33) die Beschränkungender Absätze 2
bis 6.

(2) Für jedes Fach des Studiengangs "Wirtschaftspädagogik",das in § 19 angeführt ist, sind mindestens die
Bonuspunkte zu erwerben, die im Anhang 2 angegeben sind. Die unter "Fächerpool" angeführten Bonuspunkte
können zur wahlfreien Ergänzungder in Spalte 2 mit "mindestens"ausgewiesenen Fächer bzw. der darunter
jeweils zu wählenden Veranstaltungenbzw. Veranstaltungsblöckeerworben werden. Für jedes der fünf Fächer
sollen mindestens 2 Bonuspunkte in Übungen erworben werden.

(3) Für den Studiengang "Wirtschaftspädagogik" ist die im Anhang 2 angeführte Anzahl von Seminaren
erfolgreich (d.h. mit einer Note "ausreichend" [4,0] oder besser bewertet) abzuschließen. In den zulässigen
Fächern der Diplomprüfungkann jeweils höchstens ein erfolgreich abgeschlossenes Seminar angerechnet
werden. Neben den zwei Bonuspunkten für die Semesterwochenstundenwerden zur Verdoppelung des
Notengewichtsmit jedem erfolgreich abgeschlossenenSeminar zwei der in der Tabelle ausgewiesenen
zusätzlichen Bonuspunkteerworben (siehe auch § 18 Absätze 6 und 7). Seminare, die Uber die im Anhang 2
genannte Maximalzahl hinausgehen, werden nur einfach gewichtet.

(4) Mit der Diplomarbeit (§§21,22) werden die im Anhang 2 angeführten Bonuspunkte erworben.

(5) Für die Anrechnungstudienbegleitender Prüfungsleistungengelten die Vorschriften des § 7.

(6) Sobald unter Berücksichtigungder in Absatz 2 vorgegebenen Beschränkungen insgesamt die in § 25 Absatz
1 ausgewieseneGesamtsumme für Bonuspunkteaus studienbegleitendenPrüfungen erreicht worden ist, können
Bonuspunktenur noch erworben werden, soweit sie zur Erfüllung der Beschränkungender Absätze 2 bis 4
notwendig sind oder soweit sie aus Prüfungsleistungen,zu denen sich die Kandidatin bzw. der Kandidat bereits
gemeldet hatte, oder aus entsprechenden Wiederholungsprüfungenstammen. Bonuspunkte für
studienbegleitendePrüfungen können letztmalig in dem Termin der Prüfungen oder Wiederholungsprüfungen
erworben werden, in dem unter Berücksichtigungder Beschränkungendes Absatzes 2 insgesamt die angeführten
Mindestsummenan Bonuspunkten erreicht werden.

§24
Zusätzlicher

(1) Die Kandidatinoder der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung
unterziehen. Zusatzfach kann insbesondere jedes nicht gewählte, am Fachbereich 5 - Wirtschaftswissenschaften
vertretene Fach gemäß § 20 sein. Auf Antrag kann der Prüfungsausschußauch andere Fächer als Zusatzfächer
der Diplomprüfungzulassen. Für die Prüfung im Zusatzfach gelten die für das betreffende Fach vorgesehenen
Bestimmungenzur Diplomprüfung.
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(2) Das Ergebnis der Prüfung im Zusatzfach wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten in das Zeugnis
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzungder Gesamtnote nicht berücksichtigt.

§25
Bestehen der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, sobald die Kandidatin oder der Kandidat im Studiengang
"Wirtschaftspädagogik"gemäß Anhang 2 insgesamt 68 Bonuspunkteaus den veranstaltungsbezogenen
Prüfungen (einschließlich notwendiger Seminare) unter Beachtung der Beschränkungenvon § 23 Absätze 2, 5
und 6 erreicht sowie die Diplomarbeit bestanden hat. § 26 Absatz 3 ist zu beachten.

(2) Die Diplomprüfung ist nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat im
Studiengang "Wirtschaftspädagogik" 14 Maluspunktezugeschriebenerhält, bevor die in Absatz I angeführte
Summe erreicht ist. Die Anzahl der zulässigen Maluspunktewird in dem Maße anteilig vermindert, in dem von
der Anrechnungvon Prüfungsleistungengemäß § 7 Gebrauch gemacht wird.

(3) Ist die Diplomprüfungerstmals nicht bestanden, werden die angesammeltenMaluspunkte gelöscht. Die
studienbegleitendeDiplomprüfungkann dann unter Anrechnungder bereits erworbenen Bonuspunkte fortgesetzt
werden. Tritt erneut der Sachverhaltdes Absatzes 2 ein oder ist die wiederholteDiplomarbeit mit der Note "nicht
ausreichend"bewertet bzw. gilt sie als "nicht ausreichend", ist die Diplomprüfungendgültig nicht bestanden.
Eine weitere Wiederholungder Diplomprüfung ist ausgeschlossen.

(4) Ist die Diplomprüfungendgültig nicht bestanden, teilt dies der Vorsitzende des Prüfungsausschussesder
Kandidatin bzw. dem Kandidaten unter Verweis auf die entsprechendenBestimmungender Prüfungsordnung
mit. § 16 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(5) Studierende,welche die Hochschuleohne Studienabschlußverlassen, erhalten auf Antrag ein Zeugnis Uber
die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen.

§26
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungenund für die Bildung der Noten für die Fächer gemäß §
19 gilt §13 entsprechend.

(2) Die Gesamtnote einer bestandenen Diplomprüfungwird als gewichtetes arithmetisches Mittel aller
veranstaltungsbezogenenPrüfungsleistungen,der Diplomarbeitsowie der Seminararbeitenermittelt. Die
Gewichtungergibt sich aus der gemäß § 25 Absatz 1 vorgegebenenBonuspunkte-Summeftlr die
veranstaltungsbezogenenPrüfungsleistungen,aus den weiteren Bonuspunkten für die Diplomarbeit und den
zusätzlichen Bonuspunkten filr die Seminararbeitengemäß Anhang 2. § 13 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend.

(3) Werden mehr Bonuspunkteals die gemäß § 25 Absatz 1 vorgegebeneBonuspunkte-Summe in
studienbegleitendenPrüfungen erzielt, wird die letzte dieser zum Abschluß des Studiums erforderlichen
studienbegleitendenPrüfungsleistungennur mit derjenigen Punktzahl gewichtet, die zur Erreichung der in § 25
Absatz 1 angeführten Bonuspunkte-Summezu diesem Zeitpunkt noch fehlt. Stehen mehrere studienbegleitende
Prüfungsleistungenzur Auswahl, wird die beste dieser Prüfungsleistungenin die Gewichtung einbezogen.

(4) Die Gesamtnoteerrechnet sich und lautet entsprechend § 13 Absatz 4. Anstelle der Gesamtnote "sehr gut"
wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung bestanden" erteilt, wenn die Diplomarbeit mit 1,0 bewertet wird und
das gewichtete arithmetische Mittel der analog Absatz 2 ermitteltenübrigen Prüfungsleistungennicht schlechter
als 1,3 ist.



§27
Freiversuche

(1) Meldet sich ein Prüfling, der Prüfungen der Diplomprüfunggemäß § 17 Absatz 1 oder 2 ablegen kann,
innerhalb der Regelstudienzeitzu dem in der PrüfungsordnungvorgesehenenZeitpunkt und nach
ununterbrochenemStudium zu einer veranstaltungsbezogenenPrüfung des Hauptstudiumsan (Absatz 3 ist zu
beachten) und besteht er diese nicht, so gilt sie nach Antrag an das Prüfungsamt als nicht unternommen
(Freiversuchzur Vermeidung von Maluspunkten).Satz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines
ordnungswidrigenVerhaltens, insbesondereeines Täuschungsversuchs, fUr nicht bestanden erklärt wurde.

(2) Bei Geltendmachungeines Freiversuchs für die erste Prüfung kann an der Wiederholungsprüfung(§ 18
Absatz 5) auch teilgenommenwerden, wenn die erste Prüfung "ausreichend"oder besser bewertet worden ist
(Freiversuchzur Ergebnisverbesserung).Gewertet wird in diesem Fall die bessere der Noten der beiden
Prüfungen.Der Antrag auf Zulassung ist zum nächsten Prüfungstermin,d. h. dem Termin der
Wiederholungsprüfungzu stellen. Ein zweiter Freiversuch ist in demselben Prüfungszyklus(bestehend aus
Prüfung und zugeordneter Wiederholungsprüfung)ausgeschlossen.

(3) In den Semestern des Hauptstudiums(im Sinne der Regelstudienzeitgemäß § 3 Absätze 1 und 2 oder bei
früher abgeschlossenemGrundstudium in den Semestern des Hauptstudiums)können im Studiengang
"Wirtschaftspädagogik"Freiversuchebis zu maximal 16 Malus- bzw. Bonuspunkten geltend gemacht werden.
Hierbei gilt die Wiederholungsprüfungals dem Semester der Lehrveranstaltungzugehörig.

(4) Bei der Berechnungder in Absatz 1 bis 3 genannten Zeitangaben und Fristen sind Abweichungen in den in
den Absätzen 5 bis 7 genannten Fällen möglich. In einem solchen Fall legt der Prüfungsausschuß auf Antrag der
Kandidatinoder des Kandidateneinen entsprechend modifiziertenZeitplan mit einer Verschiebung der für die
Freiversuchezulässigen Semesterfristen fest.

(5) Fachsemesterbleiben unberücksichtigt und gelten nicht als Unterbrechung,während derer die Kandidatin
oder der Kandidat nachweislich wegen längerer schwerer Krankheit oder aus einem anderen zwingenden Grund
am Studium gehindert war. Ein Hinderungsgrund ist insbesondereanzunehmen, wenn mindestens vier Wochen
der Erkrankung in die Vorlesungs- und/oder Prüfungszeit fallen. FUr den Fall der Erkrankung ist erforderlich,
daß die Kandidatinoder der Kandidat unverzüglicheine amtsärztliche Untersuchung herbeigeführt hat und mit
der Meldung das amtsärztliche Zeugnis vorlegt, das die medizinischen Befundtatsachenenthält, aus denen sich
die Studierunfähigkeitfür die fragliche Prüfung ergibt.

(6) Eine Verschiebung der Fristen für die noch verbleibenden Freiversuchssemestervon bis zu drei Semestern ist
bei einem Auslandsstudium von bis zu drei Semesternmöglich, wenn die Kandidatin oder der Kandidat
nachweislich an einer ausländischen Hochschule für den Studiengang, in dem sie oder er die
Freiversuchsregelungin Anspruch nehmen möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenemUmfang, in der Regel von mindestens acht Semesterwochenstunden,besucht und je Semester
mindestenseinen Leistungsnachweiserworben hat.

(7) Ferner bleiben Fachsemester in angemessenem Umfang, höchstens jedoch bis zu drei Semestern,
unberücksichtigt, wenn die Kandidatin oder der Kandidat nachweislich während dieser Zeit als Mitglied in
gesetzlich oder durch die Grundordnung vorgesehenenGremien der Hochschule tätig war.

(8) Unberücksichtigtbleiben Studiengangsverzögerungeninfolge einer Behinderung, höchstens jedoch bis zu
vier Semestern.

§28
Zeugnis fUr die Diplomprüfung

Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Diplomprüfungbestanden, erhält sie oder er über die Ergebnisse ein
Zeugnis. Das Zeugnis enthält die Fächer und in einer Anlage sämtliche Lehrveranstaltungen bzw.
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Lehrveranstaltungsblöckeund die Seminare, aus denen Bonuspunkteerworben wurden, mit den dabei erzielten
Noten. Die Lehrveranstaltungenbzw. Lehrveranstaltungsblöckewerden in der Anlage nach Fächern geordnet
ausgewiesen. In das Zeugnis werden außerdem die Regelstudienzeitund das Thema der Diplomarbeit und deren
Note aufgenommen.Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse
der Prüfungen in den Zusatzfächern und die bis zum Abschluß der Diplomprüfungbenötigte Fachstudiendauer
aufgenommen. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistungerbracht worden ist,
bzw. im Falle der Diplomarbeit,als letzter Prüfungsleistung,das Datum der Abgabe. Es wird von der oder dem
Vorsitzendendes Prüfungsausschussesunterzeichnet.§ 16 gilt entsprechend.

§29
Diplomurkunde

(1) Gleichzeitigmit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Diplomurkundemit dem Datum
des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Diplomgradesgemäß § 2 beurkundet.

(2) Die Diplomurkundewird von der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs 5 - Wirtschaftswissenschaften-
sowie von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschussesunterzeichnetund mit dem Siegel der
Universität-GesamthochschulePaderborn versehen.

IV. Schlußbestimmungen

§30
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigungdes Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschußnachträglich die Noten für diejenigen
Prüfungsleistungen,bei deren Ergebnis die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen ftlr die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß die Kandidatin oder
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigungdes Zeugnisses
bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidetder Prüfungsausschußunter Beachtung des
Verwaltungsverfahrensgesetzesfür das Land Nordrhein-Westfalenüber die Rechtsfolgen.

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem BetroffenenGelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfallsein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses
ausgeschlossen.

(5) Ist die Diplomprüfunginsgesamt für nicht bestanden erklärt worden, so ist der Diplomgrad abzuerkennen
und die Diplomurkundeeinzuziehen.
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§31
Aberkennung des Diplomgrades

Der Diplomgradwird aberkannt, wenn sich nachträglich herausstellt, daß er durch Täuschung erworben worden
ist, oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind.
Über die Aberkennung entscheidet der Fachbereichsrat.

Der Kandidatinoder dem Kandidaten wird auf Wunsch bis spätestens einen Monat nach Bekanntgabe der
Ergebnisse der jeweiligen Diplom-Vorprüfungenbzw. DiplomprüfungenEinsicht in ihre oder seine schriftlichen
Prüfungsarbeiten,die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokollegewährt. Die
oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme;er oder sie kann diese Aufgabe an die Prüfenden
delegieren.

(1) Diese Prüfungsordnung findet ab Beginn des Wintersemesters2001/2002 auf alle Studierenden Anwendung,
die sich im Studiengang "Wirtschaftspädagogik"neu einschreiben.

(2) Diese Prüfungsordnung findet ab Beginn des Wintersemesters2001/2002 ebenfalls Anwendung auf alle
Studierenden,die bei Inkrafttretendieser Prüfungsordnung für die Studienrichtung "Wirtschaftspädagogik"des
integrierten Studiengangs Wirtschaftswissenschaftenan der Universität-GesamthochschulePaderborn
eingeschriebenwaren. Für diese Studierendengelten gegebenenfalls analog die Übergangsbestimmungendes §
36 Absätze 2 bis 11 der Diplomprüfungsordnungvom 1. 2. 2000. Insbesonderekann der Prüfungsausschuß in
begründetenFällen auf Antrag von betroffenen Studierenden zum Ausgleich etwaiger Nachteile aus der
Überleitung in diese Prüfungsordnungweitere Übergangsregelungenbeschließen.

(1) Diese Prüfungsordnung für den Studiengang "Wirtschaftspädagogik"tritt am 1. Oktober 2001 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Diplomprüfungsordnungfür den integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaftenvom
1. 2.2000 außer Kraft; § 33 bleibt unberührt.

(2) Diese Diplomprüfungsordnungwird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität-Gesamthochschule
Paderborn veröffentlicht.

Ausgefertigtaufgrund der Beschlüssedes Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaftenvom
14. März und 25. April 2001 und des Senats der Universität-GesamthochschulePaderborn vom 5. September
2001 sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeitdurch das Rektorat vom 31. Oktober 2001.

Paderborn, 12. November 2001

§32
Einsicht in die Prüfungsunterlagen

§33
Übergangsbestimmungen

§34
Inkrafttreten und Veröffentlichung

Der Rektor
der Universität-GesamthochschulePaderborn

UniversitätsprofessorDr. Wolfgang Weber
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V, Anhänge

Anhang 1: Tabellen der Bonuspunkte und Fächer im Grundstudiumdes Studiengangs
"Wirtschaftspädagogik"(Wipäd)

Tabelle 1: WirtschaftswissenschaftlicheFächer

Fächer 1. Sem. 2. Sem. 3 Sem 4. Sem. Bonuspunkte
Grundlage der Betriebswirtschaftslehre A (6 SWS)
Einführung in die BWL
Beschaffungund Produktion
Marketing
Buchführungund Jahresabschluß
Steuern

1
1
1
2
1

6

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre B (6 SWS)
MenschlicheArbeit im Betrieb
Kosten- und Leistungsrechnung
Investition
Finanzierung

2
2
1
1

6

Grundlage der VolkswirtschaftslehreA (6 SWS)
MikroÖkonomie A
MakroökonomieA

3
3

6

Grundlage der Volkswirtschaftslehre B (6 SWS)
MikroÖkonomie B
MakroökonomieB

3
3

6

Grundlage der Wirtschaftsinformatik (6 SWS)
Einführung in die WirtschaftsinformatikA
Einführung in die WirtschaftsinformatikB
Übung Wirtschaftsinformatik

2
2
2

6

Grundzüge der Rechtswissenschaft (8 SWS)
Grundzüge der RechtswissenschaftA
Grundzüge der RechtswissenschaftB

4
4

8

Statistik (8 SWS)
Statistik A
Statistik B

4
4

8

Mathematik (10 SWS)
Mathematik A
Mathematik B

6
4

10

Wirtschaftsenglisch (4 SWS)
WirtschaftsenglischI
WirtschaftsenglischII

2
2

4

Summe 18 18 16 8 60
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Tabelle 2: Fachdidaktische Fächer - Empfehlungzur Belegung im Grundstudium

Fächer SWS Empf. Leistungs¬ Bonuspunkte
Semester nachweis

Wirtschaftspädagogik A:
Erziehungswissenschaften 10 1 LN in Bereich E 10

Pflicht: ErziehungswissenschaftenI (mit Nachweis) 2 1
Wahlpflichtveranstaltungzu: Unterricht und allgemeine 2 2-3
Didaktik (Bereich E)
Wahlpflichtveranstaltungzu: Lernen und Entwicklung 2 2-3
(Bereich B)
\X/nh1Iif rpi f h ■vvaitiuci ciLii. 2 3-4
- Erziehung und Bildung (Bereich A)
- GesellschaftlicheVoraussetzungen der

Erziehung (Bereich C)
- Institutionen und Organisationsformendes
Bildungswesens(Bereich D)

Pflicht: Schulpraktische Studien als Tages- oder 2 3-4
Blockpraktikum
Wirtschaftspädagogik B:

FachgesprächWirtschaftspädagogik und -didaktik 6 6

Pflicht: Einführung in die Fachdidaktik 2 1
Pflicht: Einführung in die Fachmethodik 2 2
Pflicht: Grundfragen der Wirtschaftspädagogikund 2 2-4
didaktik

Summe 16 16



Anhang 2: Tabelle der Bonuspunkte und der mindestens zu erbringendenPrüfungsleistungen im
Hauptstudium

n_ m ~i_~._Prüfungsfächer Veranstaltungsart und -umfang Buntispunkte

1. Wirtschaftspädagogik V;0;S; V/Ü, 18 SWS 18
2. Allg. Betriebswirtschaftslehre \7. Hl C \J f('\ mi«^s»*a«i> 1/1 Oll/OV; U, a; V/U, mindestens 1U bWa 10
3. Allg. Volkswirtschaftslehre \r. o. \ f fi'i *■-J - - - -- t ri eureV; U; S; V/U, mindestens 10 SWS 10
4. Spez. Wirtschaftslehre I V; 0; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10
5. Spez. Wirtschaftslehre II V; Ü; S; V/Ü, mindestens 10 SWS 10

Fächerpool V; Ü; S; V/Ü, 10 SWS aus 2.-5. 10
Summe der Bonuspunkte aus
veranstaltungsbezogenen Prüfungsleistungen 68

Seminare (zusätzl. Bonuspunkte) 1 Seminar aus 1., 1 Seminar aus 4,, 1 Seminar
aus 5.

6

Diplomarbeit 4 Monate 20
Fachpraktische Ausbildung
(Betriebspraktikum)

6 Monate
(erforderlich für die Anerkennung Lehramt
Sek. II)

Summe 94



Anhang 3: Katalog der Wahlpflichträcher gemäß § 20 Absatz 1

Derzeit werden folgende Wahlpflichtfächerangeboten:

• Arbeitsrecht
• Außenwirtschaftund Entwicklungsländer
• Bankbctriebslehre
• BetriebswirtschaftlicheSteuerlehre
• Finanzwissenschaft
• Informations- und Kommunikationssysteme
• Internationale Wachstums- und Konjunkturtheorie
• InternationaleWirtschaftsbeziehungen
• Marketing
• Operations Research
• Organisation
• Personalwirtschaft
• Produktionswirtschaft
• Stadtökonomie und Stadtökologie
• Statistik und Entscheidungstheorie
• Wirtschaftsenglischoder eine der folgenden Wirtschafts-Fremdsprachen:Französisch, Spanisch
• Wirtschaftspolitik
• Wirtschaftsrecht



Hrsg: Rektorat der Universität-Gesamthochschule Paderborn
Warburger Straße 100 • 33098 Paderborn
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